
 

 

        
   

 

Informationsblatt zur Erhebung personenbezogener Daten (Art. 13 und 14 DS-

GVO) für den Bereich Beurkundungen 

Hrsg.: Landratsamt Ravensburg, Jugendamt 

 

1. KONTAKTDATEN DES VERANTWORTLICHEN 

 

Landratsamt Ravensburg 

Jugendamt 

Gartenstraße 107  

88212 Ravensburg  

Telefon: 0751 85 0  

E-Mail: ju@rv.de 

 

2. KONTAKTDATEN DES DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN 

 

Datenschutzbeauftragter des Landratsamtes Ravensburg 

Friedenstraße 6 

88212 Ravensburg 

Telefon: 0751 85 0 

E-Mail: datenschutz@rv.de 

 

3. ZWECK UND RECHTSGRUNDLAGEN DER DATENVERARBEITUNG 

 

Sie wünschen eine Beurkundung. Um diese vornehmen zu können, benötigen wir von Ihnen 

personenbezogene Daten, wie zB Ihren Namen oder Ihre Anschrift. Dem Schutz Ihrer Daten räumen 

wir einen sehr hohen Stellenwert ein.  

 

Deshalb erläutern wir im Folgenden,  

- welche Daten abgefragt,  

- an wen Ihre Daten ggf weitergegeben  

- und wie lange Ihre Unterlagen aufbewahrt werden.  

 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung Ihrer Daten ist Art. 6 Abs. 1e DSGVO 

(Datenschutzgrundverordnung) iVm §§ 58a–64 SGB VIII sowie §§ 67 ff SGB X. 

 

4. EMPFÄNGER ODER KATEGORIEN VON EMPFÄNGERN DER PERSONENBEZOGENEN DATEN 

 

Bei der Vaterschaftsanerkennung werden Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort des Kindes 

und der Eltern sowie deren Adressdaten und Personenstand an das Standesamt am Geburtsort des 

Kindes weitergegeben, bei Geburt im Ausland an das Standesamt Berlin I. Diese Daten werden auch 
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an den jeweils anderen Elternteil bekannt gegeben, wenn Vater und Mutter getrennt voneinander 

die Vaterschaft erklärt und die Zustimmung abgegeben haben, ggf an deren gesetzliche Vertreter 

und den Ehemann der Mutter. Bestehen konkrete Anhaltspunkte für eine missbräuchliche 

Vaterschaftsanerkennung, so werden die Ausländerbehörde, die Mutter und das Standesamt 

informiert (§ 1597a BGB).  

 

Bei der Beurkundung einer Unterhaltsverpflichtung werden die Höhe der Unterhaltsverpflichtung, 

Name, Vorname, Geburtsdatum und Geburtsort des Kindes und des Verpflichteten sowie seine 

Adressdaten und der Personenstand an das unterhaltsberechtigte Kind bzw dessen rechtlichen 

Vertreter (betreuender Elternteil, Jugendamt [als Beistand, Vormund oder Ergänzungspfleger] oder 

Anwalt/Anwältin) weitergegeben. Bei einer Beurkundung nach § 1615l BGB werden entsprechend 

die Daten an den berechtigten Elternteil bzw dessen rechtliche Vertretung weitergegeben.  

 

Im Fall der Erteilung weiterer vollstreckbarer Ausfertigungen von Unterhaltstiteln müssen die 

Personen- und Urkundsdaten zunächst dem zuständigen Familiengericht zwecks Beantragung der 

Genehmigung zur Erteilung derselben übermittelt werden.  

 

Von beurkundeten Sorgeerklärungen wird dem zuständigen Jugendamt am Geburtsort des Kindes 

eine Abschrift zum Sorgeregister übersandt, bei einem Geburtsort im Ausland ist das LJA Berlin 

zuständig. Geben die Eltern die Erklärungen getrennt ab, so wird jeweils der andere Elternteil über 

die Abgabe der Sorgeerklärung informiert.  

 

Eine beurkundete Bereiterklärung der Adoptionsbewerber/innen zur Annahme eines ihnen zur 

internationalen Adoption vorgeschlagenen Kindes wird an das zuständige Jugendamt, den 

Amtsvormund sowie die zuständige Adoptionsvermittlungsstelle weitergegeben. 

 

 

5. VORGESEHENE FRISTEN FÜR DIE LÖSCHUNG DER DATEN 

 

Die beim Jugendamt gespeicherten Daten werden unverzüglich gelöscht, wenn sie für die Zwecke, 

für die sie erhoben wurden, nicht mehr notwendig sind (Art. 17 Abs. 1 Buchst. a DSGVO) oder einer 

der anderen in Art. 17 Abs. 1 b–f DSGVO genannten Löschungsgründe vorliegt. Wegen der strengen 

Anforderungen der DSGVO an eine unverzügliche Löschung werden die Daten aufgrund 

unterschiedlicher Interessenlagen und Verjährungsfristen wie folgt gespeichert: zur 

Vaterschaftsanerkennung 70 Jahre nach Abgabe der Erklärungen; zum Kindesunterhalt 30 Jahre 

und zum Betreuungsunterhalt 10 Jahre nach Errichtung der Urkunden, Sorgeerklärung 20 Jahre 

nach Abgabe dieser. 

 

 

6. IHRE RECHTE  

 

Ihnen stehen folgende Rechte zu: 

- Auskunftsrecht über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten und deren Verarbeitung 

(Artikel 15 DSGVO, § 83 SGB X). 
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- Recht auf Datenberichtigung, sofern Ihre Daten unrichtig oder unvollständig sein sollten 

(Artikel 16 DSGVO, § 84 SGB X). 

 

- Recht auf Löschung der zu Ihrer Person gespeicherten Daten, sofern eine der 

Voraussetzungen von Artikel 17 DSGVO zutrifft. Das Recht zur Löschung personenbezogener Daten 

besteht ergänzend zu den in Artikel 17 Absatz 3 DSGVO genannten Ausnahmen nicht, wenn eine 

Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem 

Aufwand möglich ist. In diesen Fällen tritt an die Stelle einer Löschung die Einschränkung der 

Verarbeitung gemäß Artikel 18 DSGVO. 

 

- Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern die Daten unrechtmäßig 

verarbeitet wurden, die Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Ihren 

Rechtsansprüchen benötigt werden oder bei einem Widerspruch noch nicht feststeht, ob die 

Interessen des Landratsamtes gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen (Artikel 18 

Absatz 1 Buchst. b, c und d DSGVO, § 84 SGB X). 

 

- Wird die Richtigkeit der personenbezogenen Daten bestritten, besteht das Recht auf 

Einschränkung der Verarbeitung für die Dauer der Richtigkeitsprüfung.  

 

- Widerspruchsrecht gegen bestimmte Datenverarbeitungen, sofern an der Verarbeitung 

kein zwingendes öffentliches Interesse besteht, das Ihre Interessen überwiegt, und keine 

Rechtsvorschrift zur Verarbeitung verpflichtet (Artikel 21 DSGVO). 

 

- Widerrufsrecht bei Einwilligung 

Werden Daten auf der Grundlage einer Einwilligung des Betroffenen verarbeitet, kann die 

Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 

Die bis zum Widerruf erfolgte Verarbeitung bleibt davon unberührt (Artikel 7 Abs. 3 DSGVO). 

 

- Sie haben ferner das Recht zur Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, dem 

Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. 

 

KONTAKTDATEN DES LANDESBEAUFTRAGTEN 

 

Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

Besucheranschrift:  Lautenschlagerstraße 20  Postanschrift:  Postfach 10 29 32              

 70173 Stuttgart  70025 Stuttgart  

 

Tel.: 0711/615541-0  

Fax: 0711/615541-15  

E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de 

 


